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OLG Köln, Beschluss vom 1.7.2025 — 14 UF 76/25

Selbstbeschaffung, Nachranggrundsatz
VG Düsseldorf, Urteil vom 5.8.2025 — 19 K 1875/25

Z
K

J
D

ez
em

be
r

20
25

.
S

.
42

9
—

47
2

.
IS

S
N

18
61

-6
63

1
.

20
.

Ja
hr

ga
ng

Reguvis Fachmedien GmbH
Postfach 10 05 34, 50445 Köln
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Seit November 2025 liegt der Regierungsentwurf eines „Gesetzes zur Ein-

führung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im
Gewaltschutzgesetz“ vor. Damit soll nach der Darstellung im Entwurf selbst
insbesondere eine elektronische Aufenthaltsüberwachung im Gewaltschutz-
gesetz eingeführt sowie eine Rechtsgrundlage für die Verpflichtung zur Teil-
nahme an sozialen Trainingskursen verankert werden. Darüber hinaus sollen
Familiengerichte auch die Möglichkeit haben, Auskünfte aus dem Waffen-
register einzuholen. Doch der Entwurf geht noch weiter: In § 1684 BGB, der
sich mit der Regelung des Umgangs durch die Familiengerichte befasst,
sollen zwei weitere Absätze eingeführt werden. Das Familiengericht soll
als Maßnahme gegenüber einem Elternteil, der eine Tat nach dem Gewalt-
schutzgesetz gegenüber dem Kind begangen hat, insbesondere auch eine
elektronische Aufenthaltsüberwachung (sog. Fußfessel) anordnen können.
Was ist hiervon zu halten?
Die Fußfessel ist im deutschen Rechtssystem etwa als strafrechtliches Mittel
der Führungsaufsicht sowie in verschiedenen Polizeigesetzen bereits vorgese-
hen. Die Einhaltung der Aufenthaltszonen wird über die „Gemeinsame elektro-
nische Überwachungsstelle der Länder“ (GÜL) überwacht. Neu ist jedoch die
Möglichkeit, dass das Familiengericht entsprechende — zeitlich begrenzte — An-
ordnungen trifft. Es dürften keinen Zweifeln unterliegen, dass die bisherigen In-
strumentarien nicht hinreichen, um Opfer häuslicher Gewalt in der gebotenen
Weise zu schützen. Es ist daher sehr positiv, dass sich die Rechtspolitik dieser
Problematik annimmt. Ob die nun vorgesehenen Maßnahmen genügen oder
ob es — wie auch bei der Anhörung zum Entwurf von einigen Verbänden gefor-
dert — weitergehender Maßnahmen bedarf, wird erst die Praxis zeigen. In Zei-
ten zunehmender Verrohung der Gesellschaft und einer zu beobachtenden
fehlenden Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen auf allen Ebenen ist nicht
zuletzt aber auch die Stärkung des Rechtsstaates im Bemühen um einen ef-
fektiven Opfer- bzw. Kinderschutz dringend geboten. Dem wird Rechnung ge-
tragen, wenn die Einhaltung familiengerichtliche Anordnungen effektiv über-
wacht wird, was nicht zuletzt auch präventive Wirkungen zu entfalten vermag.
Die bisher vorgesehenen Vollstreckungsmöglichkeiten durch Anordnung von
Ordnungsgeld oder Ordnungshaft gehen jedenfalls — ebenso wie die strafrecht-
lichen Mechanismen — viel zu häufig ins Leere. Unbeschadet dessen muss
aber für den Bereich des Kindschaftsrechts leider konstatiert werden, dass
eine beabsichtigte neue gesetzliche Regelung, die sich ausschließlich auf eine
Änderung des § 1684 BGB konzentriert, nur einen Bruchteil der eigentlich ge-
botenen umfassenden Reform erledigt. Auch zeigt der Entwurf noch eine Viel-
zahl handwerklicher Unzulänglichkeiten, auf die unter anderem in der Stellung-
nahme der Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstages
eindrücklich hingewiesen worden ist. Wir dürfen daher gespannt sein, ob und
in welcher Form dieser noch in den Kinderschuhen steckende Gesetzesent-
wurf Realität werden wird. Über die bisherigen zeitlichen Planungen wurde ver-
lautbart, dass das neue Gesetz Ende 2026 in Kraft treten soll. Wenn Sie diese
Ausgabe in Händen halten, neigt sich aber erst einmal das Jahr 2025 dem En-
de zu und das Jahr 2026 öffnet langsam seine Türen. Schriftleitung und Ver-
lag wünschen Ihnen daher an dieser Stelle eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Start in das Jahr 2026.

Ihr

Prof. Dr. Stefan Heilmann
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in Verdachtsfällen einer Kindeswohlgefährdung — Teil 2 ........................... 434
Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gutachten
Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten
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